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62 Arbeitsmarktverwaltung

Norm

AuslBG §28 Abs1;

AuslBG §28 Abs2;

AVG §66 Abs4;

VStG §27 Abs1;

VStG §31 Abs1;

VStG §32 Abs2;

VStG §44a Z1;

Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2010/09/0044 E 22. März 2012 RS 1

Stammrechtssatz

Es ist grundsätzlich nicht nur das Recht, sondern die P;icht der Berufungsbehörde, einen allenfalls fehlerhaften

Abspruch der ersten Instanz richtig zu stellen oder zu ergänzen. Dies gilt allerdings nur dann, wenn innerhalb der

Verfolgungsverjährungsfrist rechtzeitig eine alle der Bestrafung zu Grunde liegenden Sachverhaltselemente

enthaltende Verfolgungshandlung (wozu auch der Tatort gehört) durch die Behörde gesetzt wurde (vgl. E 16.

September 2010, 2010/09/0155).

Schlagworte

Beschränkungen der Abänderungsbefugnis Beschränkung durch die Sache Besondere Rechtsprobleme

Verwaltungsstrafrecht"Die als erwiesen angenommene Tat" Begriff Tatbild Beschreibung (siehe auch Umfang der

Konkretisierung)Spruch der Berufungsbehörde Änderungen des Spruches der ersten Instanz"Die als erwiesen

angenommene Tat" Begriff TatortBesondere verfahrensrechtliche Aufgaben der Berufungsbehörde Spruch des

BerufungsbescheidesSpruch der Berufungsbehörde Ergänzungen des Spruches der ersten Instanz
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